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Für einige Verwirrung und Unsicherheit bei
Auftraggebern und Auftragnehmern hat der
Abs. 1 Satz 2 des § 11 (HOAI neu) gesorgt.
Aussagen [1] wie nachfolgend sinngemäß
wiedergegeben, sorgten nicht gerade für
mehr Anwendungssicherheit:
Aus § 11 Abs. 1 Satz 2 folgt, dass in vielen
Fällen bisher als getrennt abzurechnende

Objekte jetzt als ein Objekt anzusehen sind.
Dies führt insbesondere für Ingenieure der
Wasser- und Abfallwirtschaft zu teilweise
spürbaren Honorarminderungen.

Aus diesem Grund soll nachfolgend der Abs.
1 des § 11 (HOAI neu) näher betrachtet wer-
den. Die Begründung der Bundesregierung

zu § 11 (HOAI neu) beginnt mit folgendem
Wortlaut [2]:

Zu § 11 (Auftrag für mehrere Objekte)
§ 11 entspricht der Regelung im geltenden § 22.

Die Regelungen des § 11 (HOAI neu) ent-
sprechen jedoch nur auf den ersten Blick den
Regelungen des § 22 (HOAI alt). So enthält
der Satz 2 des § 11 Abs. 1 (HOAI neu) nun-
mehr eine weitere Einschränkung des
Grundsatzes der Objekttrennung.

§ 11 Auftrag für mehrere Objekte (HOAI neu)
(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Objekte, so
sind die Honorare vorbehaltlich der folgen-
den Absätze für jedes Objekt getrennt zu be-
rechnen. Dies gilt nicht für Objekte mit weit-
gehend vergleichbaren Objektbedingungen
derselben Honorarzone, die im zeitlichen
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Verwirrung und Unsicherheit hat unter Auftraggebern und Auftragnehmern von In-
genieurverträgen die Formulierung von Absatz 1 Satz 2 des Paragrafen 11 der neu-
en HOAI gestiftet. Der wird vielfach als völlig missglückt angesehen, weil er insbe-
sondere für die Ingenieure der Wasser- und Abfallwirtschaft eine stark honorar-
mindernde Einschränkung des bisher gültigen Grundsatzes der Objekttrennung zur
Folge zu haben scheint. In Wahrheit steht dieser Absatz aber nur als Ausnahmere-
gelung in der HOAI, nicht als Norm für den Regelfall. Diese Behauptung wird von
den Mitgliedern der Fachkommission Wasserwirtschaft des Ausschusses der Ver-
bände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung (AHO)
im folgenden Beitrag im Detail überzeugend begründet wird.
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IN DER WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT hat der Paragraf 11 der neuen HOAI einen schlechten Ruf – zu Unrecht.

Völlig missglückt?
Eine notwendige Klarstellung für die Zusammenfassung von Objekten
im Zuge des Paragrafen 11 Absatz 1 der neuen HOAI

02-06-01_AHO.qxd:Layout 1  24.02.2010  8:47 Uhr  Seite 40

http://www.loreg.de


B
üro

www.deutsches-ingenieurblatt.de

und örtlichen Zusammenhang als Teil einer
Gesamtmaßnahme geplant, betrieben und
genutzt werden. Das Honorar ist dann nach
der Summe der anrechenbaren Kosten zu be-
rechnen.

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere im We-
sentlichen gleichartige Objekte ...

Im Vergleich dazu der frühere § 22 (HOAI alt).

§ 22 Auftrag für mehrere Gebäude (HOAI alt)
(1) Umfasst ein Auftrag mehrere Gebäude,

so sind die Honorare vorbehaltlich der nach-
folgenden Absätze für jedes Gebäude ge-
trennt zu berechnen.

(2) Umfasst ein Auftrag mehrere gleiche,
spiegelgleiche oder im Wesentlichen gleich-
artige Gebäude ...

Auf den ersten Blick hebt der Verordnungs-
geber mit dem neuen Satz 2 des § 11 Abs. 1
(HOAI neu) für bestimmte Fälle den Grund-
satz der Objekttrennung auf. Auf den zwei-
ten Blick wird jedoch deutlich, welche Ab-
sicht der Verordnungsgeber mit dieser Vor-
schrift verfolgt.
Die Begründung führt hierzu aus.

Absatz 1 Satz 2 entspricht dem Vorschlag des
Statusberichts 2000plus (Kap.10, S.40). ... Die
Gutachter halten es für richtig, dass ein Zu-
sammenfassen von im Wesentlichen gleich-
artigen Objekten derselben Honorarzone, die
im gleichen zeitlichen und örtlichen Zusam-
menhang geplant und errichtet wurden, bei
allen Objekt- und Fachplanungsleistungen
gebündelt vorzunehmen ist, auch wenn dies
zum Teil eine Honorarverschlechterung zur
Folge hat. Insgesamt führe jedoch die Rege-
lung in einer Gesamtschau mit den Absätzen
3 und 4 zu mehr Einzelfallgerechtigkeit.

Der Verordnungsgeber wollte also offenbar
dem Vorschlag des Statusberichts 2000plus
[3] folgen. Die Gutachter unterbreiten hier
den Vorschlag einer Zwischenstufe zwischen
der Abminderung des § 22 Abs. 2 (HOAI alt)
und der vollen Anrechnung als Grundsatz
nach Abs. 1. Von den Gutachtern wird auf-
gezeigt, dass diese Zwischenstufe bisher nur
für die Tragwerksplanung in § 66 Abs. 2
(HOAI alt) vorliegt. Für die anderen Lei-
stungsbilder wie zum Beispiel für Ingenieur-
bauwerke, Verkehrsanlagen Thermische
Bauphysik, Bau- und Raumakustik findet
sich nur der Bezug auf § 22 (HOAI alt). Diese
Zwischenstufe führt nach Auffassung der
Gutachter zwar zu einer Honorarverschlech-
terung, in Verbindung mit den von Ihnen
vorgeschlagenen Absätzen 3 bis 5 jedoch zu
mehr Einzelfallgerechtigkeit.
Die Gutachter im Statusbericht 2000plus reg-
ten eine neue Zwischenstufe in der Abmin-

derungssystematik des § 22 (HOAI alt) für
den Fall an, dass mehrere eigenständige Ob-
jekte innerhalb eines gemeinsamen Auftrags
vergeben werden. Diese Zwischenstufe wird
anhand nachfolgender Gegenüberstellung in
deutlich.

An einem Beispiel erläutern die Gutachter
des Statusbericht 2000plus ihren Vorschlag:

Ein Beispiel einer Siedlungsanlage mit 10
Wiederholungen ergibt bei der Objektpla-
nung Gebäude, wenn die Gebäude zwar im
Wesentlichen gleichartig sind, jedoch den
strengen Auslegungsregelungen des z. Z. gel-
tenden Abs. 2 nicht genügen, bei den 11 Ob-
jekten ein hundertprozentiges Honorar, bei
Anwendung von Abs. 2 jedoch nur ein Ho-
norar von 49 Prozent. Durch die neue Rege-
lung ergibt sich über die Zwischenabstufung
der Objektbedingungen bei Anwendung von
Abs. 2 neuer Fassung ein Honorar von 69
Prozent; unter Berücksichtigung des neuen
Abs. 3 von 46 Prozent.

Der Verordnungsgeber verstand jedoch of-
fensichtlich die Aussage des Statusberichts
vollkommen falsch. Als Folge stellte er einen
völlig missglückten § 11 (HOAI neu) auf, den
er zudem mit falschen und aus dem Zusam-
menhang genommenen Aussagen aus dem
Statusbericht 2000plus begründete.

In der Folge stehen wir nun vor einem § 11
Abs. 1 (HOAI neu), welcher die Zusammen-
fassung von mehreren Objekten vorsieht, die
� innerhalb eines Auftrages
� für Objekte mit weitgehend vergleichbaren
Objektbedingungen derselben Honorarzone,
� die im zeitlichen und örtlichen Zusammen-
hang
� als Teil einer Gesamtmaßnahme geplant,
betrieben und genutzt werden.
Der Wortlaut des § 11 Abs. 1 Satz 2 (HOAI
neu) macht deutlich, dass es sich hierbei um

eine Ausnahme des Grundsatzes der Objekt-
trennung handelt, und nicht um den Regel-
fall. In der Praxis stellt sich jedoch die Frage,
wie lange eine Honorarreduzierung durch
die Zusammenfassung der anrechenbaren
Kosten vorgenommen werden muss, und ab

welchem Zeitpunkt wieder der Regelfall an-
zunehmen ist?

Diese Frage kann nur beantwortet werden,
wenn die einzelnen Voraussetzungen für die
Honorarminderung nach § 11 Abs. 1 HOAI
(neu) im Einzelnen betrachtet werden. Der
Grundsatz der Objekttrennung findet dann
wieder Anwendung, wenn eine der nachfol-
genden Voraussetzungen nicht mehr vorliegt:

� Innerhalb eines Auftrags: Hier kann auf
die Kommentierungen des § 22 (HOAI alt)
zurück gegriffen werden. Die Honorarminde-
rung des § 11 Abs. 1 (HOAI neu) bezieht sich
nur auf mehrere Objekte innerhalb eines
Auftrags.

� Weitgehend vergleichbare Objektbe-
dingungen: Hier gilt es zunächst einmal die
genannten Begriffe weitgehend vergleichbar
und Objektbedingungen zu definieren. Diese
Definitionen hat der Verordnungsgeber in
der Begründung (wie so viele andere Defini-
tionen) leider übersehen.

Da der Begriff weitgehend vergleichbar
bereits in § 22 Abs. 2 (HOAI alt) verwendet
wurde, kann auf die dortige Begriffsausle-
gung zurückgegriffen werden [4].

Bei der Frage, ob ein Gebäude im We-
sentlichen gleichartig sind, ist darauf abzu-
stellen, ob Grundriss und Tragwerk in der
Planung wesentlich voneinander verschie-
den sind.

„Im Wesentlich gleichartige Gebäude“ lie-
gen nur bei ganz nebensächlichen und für die
Konstruktion sowie die sonstige bauliche Ge-
staltung unerheblichen Veränderungen vor.
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Der Begriff der Objektbedingungen war in
den bisherigen Fassungen der HOAI jedoch
nur in dem Leistungsbild Tragwerksplanung
in der Leistungsphase 2 des § 64 (HOAI alt)
enthalten. Weder im Verordnungstext, noch
in der amtlichen Begründung zu früheren
Fassungen der HOAI ist weiter beschrieben,
was hierunter zu verstehen sein soll. Auch
der vom Verordnungsgeber in der Begrün-
dung zu § 11 (HOAI neu) zitierte Statusbe-
richt 2000plus liefert hier wenig Aufschluss.
Lediglich die auch im Statusbericht 2000plus
aufgezeigte Analogie zu § 66 Abs. 2 (HOAI
alt) gibt einen Hinweis, wie diese Vorausset-
zung auszulegen ist.

Unter den Objektbedingungen dürften
zum Einen die äußeren Bedingungen für das
Objekt zu verstehen sein. Also zum Beispiel
die baulichen Verhältnisse wie Baugrund
oder Lastannahmen. Aber auch die Anforde-
rungen an das Objekt, welche sich aus einer
unterschiedlichen Nutzung ergeben können,
wie zum Beispiel bei einem Abwasserkanal
und einer Trinkwasserleitung im selben
Rohrgraben. Für beide Objekte liegen zwar
unter Umständen die gleichen baulichen Ver-
hältnisse vor, da sie im selben Rohrgraben
liegen. Die Anforderungen an die beiden Lei-
tungen sind jedoch komplett unterschiedlich.
Auch müssen für die Bemessung dieser Leis-
tungen komplett unterschiedliche Nachweise
geführt werden. Keinesfalls sind unter den
Objektbedingungen die Bewertungsmerkma-
le zu verstehen, wie sie zur Einordnung in die
Honorarzone herangezogen werden.
� Innerhalb einer Honorarzone: Sobald
die Objekte unterschiedlichen Honorarzonen
einzuordnen sind, ist eine getrennte Hono-
rarermittlung als Regelfall zu betrachten.
Nach der Begriffsdefinition des § 2 Nr.15
(HOAI neu) stellen die Honorarzonen den
Schwierigkeitsgrad eines Objektes dar (An-
merkung: Gemeint sein dürften hier die Pla-
nungsanforderungen an das Objekt).

Als weitgehend vergleichbare Objektbe-
dingungen derselben Honorarzone können
zum Beispiel die von den Gutachtern des
Statusberichts 2000plus genannten Reihen-
häuser einer Siedlungsanlage angesehen
werden, sofern die anderen Bedingungen
ebenfalls erfüllt werden.
� Im zeitlichen und örtlichen Zusammen-
hang: Auch der Begriff des zeitlichen und
örtlichen Zusammenhangs fand in § 22
(HOAI alt) bereits Verwendung. Jedoch war
hier ausreichend, wenn entweder der zeitli-
che oder der örtliche Zusammenhang vorlag.
In § 11 Abs. 1 (HOAI neu) muss jedoch der
zeitliche und örtliche Zusammenhang als
Voraussetzung für eine Honorarminderung
vorliegen. Ansonsten können die Kommen-
tierungen zu § 22 (HOAI alt) herangezogen
werden.

Voraussetzung für das Vorliegen eines
zeitlichen Zusammenhangs ist eine Arbeits-
erleichterung, welche durch das zeitliche Zu-
sammenfallen von mehreren Objekten ein-
tritt. Maßgebend für eine Abminderung ist
hier jedoch nur die Planungsphase, da an-
sonsten die weitere Voraussetzung zusam-
men geplant nicht mehr vorliegt. Für die Ab-
grenzung, wie lange von einem zeitlichen Zu-
sammenhang gesprochen werden kann,
kann ebenfalls auf die Kommentierung zu §
21 beziehungsweise 22 (HOAI alt) verwiesen
werden. Seifert führt zu Recht aus, dass der
zeitliche Zusammenhang auf die Leistungs-
phasen bezogen werden muss [5].

Als Voraussetzung für einen örtlichen Zu-
sammenhang kommt es nicht unbedingt dar-
auf an, dass die Objekte auf dem gleichen oder
einem benachbarten Baugrundstück geplant
werden. Auch eine räumliche Unterbrechung
muss nicht immer zwingend den örtlichen Zu-
sammenhang auflösen. Maßgeblich ist hier der
Einzelfall. Ein Kriterium dürfte auch hier die
Arbeitserleichterung sein, welche durch die ge-
meinsame Errichtung der Objekte entsteht.
� Als Teil einer Gesamtmaßnahme geplant,
betrieben und genutzt: Die HOAI verlangt
in § 11 (HOAI neu), dass für die zusammen-
zufassenden Objekte alle genannten Voraus-
setzungen zusammen zutreffen müssen.

Dieser letzten Voraussetzung (Teil einer
Gesamtmaßnahme) kommt in der Praxis
nochmals eine große Bedeutung zu. Auch die
hier genannten Bedingungen (als Teil einer
Gesamtmaßnahme geplant, betrieben und
genutzt) müssen nochmals zusammen vorlie-
gen. Trifft nur eine dieser letzten Bedingun-
gen nicht zu, darf keine Honorarminderung
durch Zusammenfassen vorgenommen wer-
den, selbst wenn alle vorangegangenen Vor-
aussetzungen erfüllt wurden. Hierbei dürf-
ten die größten Hürden die beiden letzten
Bedingungen (als Teil einer Gesamtmaßnah-
me betrieben und genutzt) darstellen.

Damit reduzieren sich die Fälle, in denen
eine Honorarminderung durch Zusammenfas-
sen von Objekten vorgenommen werden
kann drastisch. In Betracht kommen hier zum
Beispiel mehrere Gebäude, welche im Rahmen
einer Studentenwohnanlage zusammen ge-
plant, betrieben und genutzt werden. Für die-
sen Fall wäre die Honorarminderung durch
die Zusammenfassung von Objekten anzuset-
zen, sofern die anderen Voraussetzungen des
§ 11 Abs. 1 Satz 2 (HOAI neu) zutreffen.

Fazit

Nur in diesem Zusammenhang gesehen
kann § 11 Abs. 1 (HOAI neu) überhaupt
sinnvoll Anwendung finden. Dann macht
auch der erste Satz der Begründung der Bun-
desregierung wieder einen Sinn.

§ 11 entspricht der Regelung im geltenden § 22.

Aus der Summe der Voraussetzungen, wel-
che für eine Honorarminderung durch die
Zusammenlegung von Objekten in § 11 Abs.
1 Satz 2 (HOAI neu) vorgeschrieben sind,
werden sich in der Praxis kaum Anwen-
dungsfälle geben.

Eine denkbare Anwendung wären zum
Beispiel mehrere Wohnheime im Rahmen ei-
ner Studentenwohnanlage, welche zusam-
men geplant, betrieben und genutzt werden.

So erläutert der damals amtierende Bun-
desminister für Wirtschaft und Technologie
Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg in einem
Schreiben an die stellvertretende Generalse-
kretärin der CSU [6]:

Die Regelung in § 11 Abs. 1 Satz 2 HOAI
(neu) führt nicht, wie zum Teil befürchtet, zu
einer Zusammenfassung von Ingenieurbau-
werken und damit zu einer Honorarsenkung.
Vielmehr bleibt es beim Grundsatz, dass bei
einer Beauftragung für mehrere Objekte die
Honorare für jedes Objekt getrennt zu be-
rechnen sind (§ 11 Abs. 1 Satz 1 HOAI-neu).
Lediglich Bauprojekte mit objektiv weitge-
hend vergleichbaren Bedingungen, die dem-
selben Schwierigkeitsgrad unterliegen und
die im zeitlichen und örtlichen Zusammen-
hang als Teil einer Gesamtmaßnahme ge-
plant, betrieben und genutzt werden, können
zusammengefasst werden. Damit wird die
bisher von einzelnen Gerichtsurteilen gepräg-
te Rechtslage vereinheitlicht und gestrafft.

Auch im Einführungserlass des Bundesmini-
steriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung vom 18. August 2009 wurde dies zutref-
fend so erkannt [7].

Da die bisherige Regelung in der Vergangen-
heit insbesondere im Bereich der Techni-
schen Ausrüstung zu Streitigkeiten zwischen
den Vertragsparteien geführt hat, wurde mit
dem neuen § 11 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung
mit § 52 Abs. 2 nochmals eine Klarstellung
getroffen. Wie auch in der Entscheidung des
BGH vom 24.01.2002, Az: VII ZR 461/00 dar-
gestellt, ist es ob die Anlagenteile nach funk-
tionellen und technischen Kriterien zu einer
Einheit zusammengefasst sind und als sol-
che geplant und genutzt werden. Durch die
inhaltliche Ergänzung soll vermieden wer-
den, dass die „theoretische“ Möglichkeit, die
einzelnen Anlagenteile auch getrennt an das
öffentliche Netz anzuschließen, zwangsläufig
zu einer Einzelberechnung führt.

Keinesfalls ist dieser als Regelfall anzusehen,
wie dies von Rohrmüller [8], einem Mitarbei-
ter des Bayrischen Kommunalen Prüfungs-
verbandes BKPV veröffentlicht wurde:
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Damit ist wird nunmehr geregelt, dass bei einer Gesamtmaßnahme
die Kosten von mehreren Objekten mit gleichartiger Schwierigkeit (es
müssen Objekte derselben Honorarzone sein) zusammengerechnet
werden.

Ungeschriebene Voraussetzung ist aber wohl, dass es sich um ver-
schiedene Objekte aus demselben Leistungsbild handelt.

Durch die in den Honorartafeln enthaltenen Degressionen wird
das Honorar dadurch insgesamt niedriger, als wenn für jedes Objekt
einzeln der Tabellenwert ermittelt werden würde.

Siehe auch folgende Beispiele zu § 11 Abs. 1 Satz 2:
Neubau Grundschule: Bei der Honorierung für die Objektplanung

Gebäude werden das Schulgebäude, die Turnhalle und der Anbau für
die Hausmeisterwohnung bei den anrechenbaren Kosten zusammen-
gerechnet. ...

Neubau Abwasserentsorgungsanlage (Kläranlage und Kanalnetz): Bei
der Honorierung der Objektplanung Ingenieurbauwerke werden die an-
rechenbaren Kosten der Kläranlage und des Kanalnetzes zusammenge-
rechnet.

Baugebietserschließung: Bei der Honorierung der Objektplanung
Ingenieurbauwerke werden die anrechenbaren Kosten für das Ab-
wasserkanalnetz (mit Schmutz- und Regenwasserkanal) und das
Frischwasserkanalnetz (Anmerkung: Hier ist wohl die Trinkwasser-
versorgung oder aber eine Bachverdohlung gemeint) zusammenge-
rechnet.

Die hier vertretene Auffassung zur Objekttrennung wird auch von
Ministerialrat Dr. Thomas Hardieck vertreten, der bis August 2009
im Bundeswirtschaftsministerium für die neue HOAI zuständig war:

Die Regelung in § 11 Abs. 1 Satz 2 HOAI (neu) führt nicht zu einer
willkürlichen Zusammenfassung von Ingenieurbauwerken und damit
zu einer Honorarsenkung. Vielmehr bleibt es bei dem Grundsatz,
dass bei einer Beauftragung mehrerer Objekte die Honorare für jedes
Objekt getrennt zu berechnen sind (§ 11 Abs. 1 Satz 1 HOAI-neu).

Wir hoffen, mit dieser Ausarbeitung einen Teil zur Klarstellung beige-
tragen zu haben.

Die AHO-Fachkommission Wasserwirtschaft:
Dipl. Ing. (FH) Heinz Simmendinger
Dr.-Ing. Erich Rippert (Leiter der Fachkommission)
Dipl.-Ing. Andreas Baur
Dipl.-Ing. Reinhard Beck
Dipl.-Ing. Reimer Ivers
Dipl.-Ing. Axel Jacker
Dipl.-Ing. Horst F. Rademacher
Dipl.-Ing. Gerry Wehrle
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